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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Fassung: September 2021

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken e. V. angeschlossen.

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde 
und Bank

1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts-
bedingungen und der Sonderbedingungen für einzel-
ne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Ge-
schäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Ge-
schäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten 
für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpapierge-
schäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingun-
gen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder 
bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der 
Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, 
sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedingun-
gen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen

a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend ge-
regelten Zustimmungsfiktion.
c)	 Annahme	durch	den	Kunden	im	Wege	der	Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wie-
derherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen 
oder der Sonderbedingungen
 • aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar gel-

tender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der 
Rechtslage entspricht oder

 • durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet wer-
den darf oder

 • aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständi-
gen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) 
nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in 
Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt 
hat.
Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.
d)	 Ausschluss	der	Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
 • bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Ge-

schäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den Son-
derbedingungen oder

 • bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die 
Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

 • bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Ent-
gelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet sind, oder

 • bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkom-
men, oder

 • bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Ände-
rungen auf andere Weise einholen.
e)	 Kündigungsrecht	des	Kunden	bei	der	Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden 
in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen 
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankge-
heimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, 
wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde einge-
willigt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kre-
ditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kon-
tostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute 
Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruch-
nahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister ein-
getragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage 
auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Aus-
künfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. 
Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden 
und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder 
im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur 
erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünsch-
ten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung 
entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften

Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kre-
ditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschul-
den ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne Ge-
schäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes 
regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nummer 11 dieser Ge-
schäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.
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(2) Weitergeleitete Aufträge

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
führt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung be-
traut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Na-
men an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Aus-
land. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der 
kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom 
Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in 
einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 
BGB hat.

5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche 
Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Aus-
fertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung 
(Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vor-
gelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvoll-
strecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und 
insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn 
der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt 
ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf-
männischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt 
deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem 
Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen 
Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder 
bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem 
für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine 
vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische In-
stitutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten 
(Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech-
nungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen bei-
derseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) 
verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung 

ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit 
dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wo-
chen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in 
Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses 
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berich-
tigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, 
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift 
nicht erteilt wurde.

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen 
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungs-
abschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr 
ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung). 
Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht ein-
wenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung 
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschrei-
ben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich 
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte 
Buchung durchgeführt wurde.

9 Einzugsaufträge

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon 
vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlö-
sung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zah-
lungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel 
Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht 
diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbe-
halt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papie-
re bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften 
nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag 
nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht 
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss er-
teilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks

Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei Lastschriften im  
SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bank-
arbeitstag1 – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks 
sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind 
auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmel-
dung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank 
vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bun-
desbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten

Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kun-
den und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzu-
wickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (zum 
Beispiel durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) 
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werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung ab-
gewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen 
Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden

Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devi-
sentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in 
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit 
durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten 
eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer 
Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lan-
ge ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungs-
guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter 
Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur ein-
geschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnah-
men oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung 
an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer ande-
ren Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld 
verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung 
zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, 
wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht 
des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Rege-
lungen unberührt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften er-
gibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungsdiens-
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten	des	Kunden

11	 Mitwirkungspflichten	des	Kunden

(1) Mitteilungen von Änderungen

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner 
Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der 
Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unver-
züglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die 
Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das  
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in 
dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiterge-
hende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwä-
schegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Ver-
zögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf 
die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der 
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der Währung 
zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Auf-
trägen müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auf-
trags

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nö-
tig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteil-
ten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
trägnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausfüh-
rung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und 
Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich 
zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht 
zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, 

deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoaus-
züge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlun-
gen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen

12 Zinsen, Entgelte und Auslagen

(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft übli-
chen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regel-
sätze im standardisierten Privatkundengeschäft” und ergänzend aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort aufgeführ-
ten Kredit oder eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt 
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die 
zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang” oder „Preis- und Leistungsver-
zeichnis” angegebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf 
eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbrau-
cher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im „Preisaushang“ oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Für die Vergütung der 
darin nicht aufgeführten Hauptleistungen, die im Auftrag des Kunden 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach 
den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, 
gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzli-
chen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts

Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen 
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach bil-
ligem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder auf-
grund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im 
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es 
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. 
Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer 
Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon 
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Be-
kanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der 
Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditverein-
barung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine ange-
messene Frist einräumen.

(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen

Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rah-
men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Än-
derungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank 
angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese 
annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf 
eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich tref-
fen.

(6) Auslagen

Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und 
Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit 
Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten (Ent-
gelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und 
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Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen 
den Kunden

13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbin-
dung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch 
dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwendungser-
satzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden 
übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haf-
tung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen 
(zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haf-
tungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zu-
nächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine 
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände 
eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der 
Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn
 • sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert 

haben oder sich zu verändern drohen oder
 • sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben 

oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen be-
nannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen 
besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Über-
steigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf 
Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 
2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab 
dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehens-
vertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschließende 
Angabe über Sicherheiten enthalten ist.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine 
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur 
fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedin-
gungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nach-
kommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfand-
recht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländi-
sche Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt 
hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an 
den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (zum Bei-
spiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und be-
dingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländi-
schen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernom-
men (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haf-
tungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungs-
gewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines 

Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. 
Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, 
für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbind-
lichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kun-
den verwahrt.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und dis-
kontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wech-
seln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten 
Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs uneinge-
schränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zu-
rück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die 
zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsüber-
gang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht 
werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr 
Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, er-
strecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung 
nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung 
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die 
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskon-
tierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank 
eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der 
auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeit-
punkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kun-
den zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren end-
gültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Frei-
gabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Si-
cherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Ge-
schäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht 
nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die De-
ckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizu-
gebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und 
eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die 
Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 
unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapie-
ren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der 
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine an-
dere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese 
maßgeblich.
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17 Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank

Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. 
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Si-
cherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten 
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten 
bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 
Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den 
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18 Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht

Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder eine 
Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, je-
derzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann 
ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es 
dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der 
Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer an-
gemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, 
der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung 
der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kun-
den Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmen-
vertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines De-
pots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Aus-
übung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kun-
den Rücksicht nehmen.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung 
eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur nach 
Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist

Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichti-
ger Grund liegt insbesondere vor,
 • wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnis-

se gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditge-
währung oder über andere mit Risiken für die Bank verbundenen Ge-
schäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) von 
erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, 
wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante 

Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und 
dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder

 • wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die 
Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist 
oder

 • wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingun-
gen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der 
von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es 
sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 Abs. 2 
und 3 BGB) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung 
wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrags 
vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5)  Kündigung von Basiskontoverträgen

Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestimmungen 
kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung

Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden 
für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine 
angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung er-
forderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckvertrags die 
Rückgabe der Scheckvordrucke).

Sicherungssystem
20 BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungsein-

richtung des BVR

(1) Instituts- und Einlagenschutz

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrich-
tung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken e. V. angeschlossen. Als institutsbezogene Sicherungssysteme ha-
ben sie die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden 
oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Sicherungssystemen ange-
schlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu ver-
meiden. Über den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden  
– darunter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinla-
gen, Sichteinlagen und Schuldverschreibungen – geschützt.

(2) Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH

Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezogene 
Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt. 
Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind Einlagen im Sin-
ne des § 2 Abs. 3 bis 5 des Einlagensicherungsgesetzes bis zu den Ober-
grenzen gemäß § 8 des Einlagensicherungsgesetzes von der BVR Insti-
tutssicherung GmbH zu erstatten.

(3) Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung

Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den ge-
setzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Maßgabe des 
§ 1 Abs. 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.

(4) Informationsbefugnisse

Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem von 
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Bank ist befugt, 
der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von ihr Beauftragten alle in 
diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen.
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Information zur außergerichtlichen Streit-
schlichtung und zur Möglichkeit der Klage-
erhebung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossen-
schaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit 
der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ab-
lehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für Nicht-
kunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche 
Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwer-
destelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtli-
che Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen ge-
nossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder  
E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 
10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwen-
dungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine 
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein-
zulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei 
der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mit-
tels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtli-
chen Online-Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/
BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).

https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle
https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
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Preis- und Leistungsverzeichnis 

 
Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr mit privaten Kunden 

und bei der Erbringung von Zahlungsdiensten, im Scheckverkehr und für Konten mit Geschäftskunden, 
soweit nicht im Preisaushang oder anderen Aushängen enthalten 
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1 Sparkonto 
 

1.1 Allgemeine Entgelte 
 
 
Bereitstellung eines zusätzlichen Kontoauszuges bei Loseblatt-Sparurkunden 
auf Wunsch des Kunden (zzgl. Porto) 1,00 EUR 
 
 

 
 
1.2 Vermögenswirksames Sparen 

 
Übertragung eines vermögenswirksamen Sparvertrages auf einen anderen 
Anbieter auf Wunsch des Kunden genossenschaftliches Institut: 10,00 EUR; fremdes Institut: 20,00 EUR 
 
Vorzeitige Vertragsauflösung 
(kostenlos in den in § 4 Abs. 4 5. VermBG geregelten Fällen) 20,00 EUR 

 
 
1.3 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

Anlage eines Mietkautionssparbuchs auf den Vermieter; einmalig 15,00 EUR 
 
 
2 Zinssätze für Einlagen 

 
(Die Berechnung negativer Zinsen erfolgt nur, wenn die Zulässigkeit dieser Berechnung Gegenstand einer 
Vereinbarung zwischen Bank und Kunden ist.) 
 

Produkt Zinssatz 
Die VR-Bank Nordeifel eG räumt jedem Kunden einen verwahrentgeltfreien / 
negativzinsfreien Freibetrag von 100.000 Euro ein. Der Kunde kann den 
Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro in Teilbeträge auf  seine Girokonten und 
Einlagenkonten verteilen. Die Aufteilung des Freibetrages wird mit dem 
Kunden individuell vereinbart. 

 % 

Negativzins auf Einlagenkonten (mit Ausnahme von Spareinlagen):  Von dem 
Kunden geschuldeter Negativzins für Einlagen auf Einlagenkonten bei 
Neuanlage/Neuvereinbarung ab 1.4.2020. Als Grundlage für die Berechnung 
des Negativzinses werden nur Einlagen auf dem Einlagenkonto berücksichtigt, 
die den individuell vereinbarten Freibetrag für das Einlagenkonto übersteigen. 
Für Einlagenkonten, für die kein Freibetrag vereinbart worden ist, schuldet der 
Kunde den Negativzins für Einlagen ab dem ersten Eurocent.  Falls der einem 
Einlagenkonto zugeordnete Freibetrag durch ein entsprechendes Guthaben auf 
dem Einlagenkonto ausgeschöpft ist, kann ein den Freibetrag übersteigendes 
Guthaben auf diesem Einlagenkonto nicht einem anderen Einlagenkonto oder 
Girokonto angerechnet werden, auf dem ein Freibetrag noch nicht 
ausgeschöpft ist.                                                                  

minus 0,0 % 

weitere Zinssätze siehe Preisaushang bzw. Konditionsspiegel  % 
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3 Konto 
 
3.1 Privatkunde 
 
3.1.1 Kontoführung 

Kontomodelle VR-
MeinKonto 

*) 

VR-Giro**) VR-Giro + 
Zahlungspa-

ket **) 

VR-Giro + 
Filialpaket 

**) 

VR-Giro + 
Zahlungspa-
ket + Filia- 
lpaket **) 

Monatliche Kontoführung ***) 0,00 € 5,90 € 7,90 € 9,90 € 11,90 € 
Gutschrift einer Überweisung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Online-Überweisung, 
Echtzeitüberweisung 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Beleghafte Überweisung / 
Scheckeinreichung 

0,00 € 3,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 

Erfassung einer Überweisung am 
Schalter / Telefonische 
Überweisung 

0,00 € 4,00 € 4,00 € 1,00 € 1,00 € 

Lastschrift 0,00 € 0,20 € 
(p. M. 5 

Freiposten) 

0,00 € 0,20 € 
(p. M. 5 

Freiposten) 

0,00 € 

Bargeldein-/ Bargeldauszahlung am 
Geldautomaten 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bargeldein-/Bargeldauszahlung am 
Schalter 

0,00 € 3,00 € 3,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kontoauszug am 
Kontoauszugdrucker 

0,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 

Elektronischer Kontoauszug 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Anlage/Änderung/Wiederaufnahme 
Dauerauftrag im Online-Banking 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Anlage/Änderung/Wiederaufnahme 
Dauerauftrag am Schalter 

0,00 € 4,00 € 4,00 € 1,00 € 1,00 € 

Ausgabe Münzrolle (nur an Kunden) 0,30 € pro Rolle 
Münzgeldannahme im Safebag Bis zu 50 Münzen kostenfrei, danach 5,00 € pro Safebag 
Bargeldwechsel Bis 50 Münzen oder 999 € in Banknoten kostenfrei, darüber hinaus per 

separater Ein- und Auszahlung 
Nachttresor  3,00 € (ab 

50 Münzen 
zusätzlich 

Preis eines 
Safebags) 

3,00 € (ab 50 
Münzen 

zusätzlich 
Preis eines 
Safebags) 

0,00 € (ab 
50 Münzen 

zusätzlich 
Preis eines 
Safebags) 

0,00 € (ab 50 
Münzen 

zusätzlich 
Preis eines 
Safebags) 

*) Dieses Kontomodell gilt nur für Kunden unter 23 Jahren. Ab dem 23. Geburtstag wird das Konto automatisch 
in das Modell „VR-Giro + Zahlungspaket“ überführt. 
 
**) auch als Basiskonto möglich 
 
***) zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchung (Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) 

 
 

 
3.1.2 Kontoauszug 

 
durch Kontoauszugdrucker1 je nach Kontomodell 0,00 bis 1,00 EUR 
 
Bereitstellung eines Tages-/Wochen-/Monatsauszugs zum Selbstabholen wird nicht angeboten 
 
Zusendung der am Kontoauszugdrucker nach 10 Wochen nicht abgerufenen 
Kontoauszüge auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall2 0,00 EUR 
 
 
 

 
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt, die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos 
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 



134 200    è  09.24 Seite 5 Stand: 07.02.2025 
 

3.1.3 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

Die VR-Bank Nordeifel eG räumt jedem Kunden einen verwahrentgeltfreien / 
negativzinsfreien Freibetrag von 100.000 Euro ein. Der Kunde kann den 
Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro in Teilbeträge auf seine Girokonten und 
Einlagenkonten verteilen. Die Aufteilung des Freibetrages wird mit dem 
Kunden individuell vereinbart.                                 
 

 

Verwahrentgelt: Von dem Kunden zu zahlendes Verwahrentgelt bei Neuanlage 
/ Neuvereinbarung ab 1.4.2020 auf das auf dem Konto verwahrte Guthaben, 
das den vereinbarten individuellen Freibetrag übersteigt. Für Girokonten, für 
die kein Freibetrag vereinbart worden ist, wird das Verwahrentgelt für 
Guthaben ab dem ersten Eurocent belastet. Die Berechnung negativer Zinsen 
erfolgt nur, wenn die Zulässigkeit dieser Berechnung Gegenstand einer 
Vereinbarung zwischen Bank und Kunden ist. Falls der einem Girokonto 
zugeordnete Freibetrag durch ein entsprechendes Guthaben auf dem Konto 
ausgeschöpft ist, kann ein den Freibetrag übersteigendes Guthaben auf diesem 
Girokonto nicht einem anderen Girokonto oder Einlagenkonto angerechnet 
werden, auf dem ein Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. 
 

minus 0,00 % p.a. 

Der Verkauf von Sorten, Reiseschecks und Edelmetallen erfolgt als 
Vermittlungsgeschäft zur Reisebank AG 

 

Electronic Banking Produkte: 
v Einrichtung EBL (Software/Zahlungsverkehrsprogramme am Kunden-PC), 

je angefangene Stunde 
v HBCI-Chipkartenleser cyber jack one 
v VR-Networldcard (HBCI-Chipkarte) Laufzeit 4 Jahre mit PIN 
v EBICS (= Electronic Banking Internet Communication Standard) 

Ø Einrichtung Vertriebsweg EBICS  
 

Ø Änderung Vertriebsweg EBICS  
v Einrichtung GENO EUI (= Elektronische Umsatzinformation) 

 
v Einrichtung der Anlieferung von Umsätzen durch fremde Netzanbieter 
v Manuelle Zahlungsfreigabe über Begleitzettel 
v VR-Networld Software aktuelle Version 
v PROFI Cash aktuelle Version 
v VR-Pay Kartenterminals (einzelvertraglich) 
v Bei Verwendung Smart-TAN: Kaufpreis z.B. Smart-TAN-Photo-Generator 
v HBCI INI-Brief (HBCI-Softwarelösung) 
v Passwort in Software zurücksetzen lassen 

 
 

80 € (zzgl. USt) 
65 € (zzgl. USt) 
monatl. 1,00 € 

 
einmalig 100 € (zzgl. USt) 
monatlich 10 € (zzgl. USt) 

25 € (zzgl. USt)  
einmalig 10 € (zzgl. USt) 
monatlich 5 € (zzgl. USt) 

25 € (zzgl. USt)  
10 € (zzgl. USt)  

monatlich 3,90 € 
monatlich 6,90 € (zzgl. USt) 

s. Leist.-Angebot VR-Pay 
einmalig 20,00 EUR 

2,50 € 
15,00 € (zzgl. USt) 
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3.2 Geschäftskunde 
 

3.2.1 Kontoführung 
 

Kontomodelle 
 

VR-Business S VR-Business M VR-Business L VR-Business XL 

Monatliche Kontoführung mit elektr. 
Kontoauszug *) 

9,90 € 14,90 € 24,90 € 49,90 € 

Monatliche Kontoführung ohne elektr. 
Kontoauszug *) 

14,90 € 19,90 € 29,90 € 54,90 € 

 
Online-Überweisung, 
Echtzeitüberweisung, 
Lastschrifteinreichung 

0,60 € 0,45 € 0,25 € 0,10 € 

EC-Cash-Gutschrift (eigenes Terminal) 0,60 € 0,45 € 0,25 € 0,10 € 
EC-Cash-Gutschrift (fremdes Terminal) 0,65 € 0,50 € 0,30 € 0,15 € 
Gutschrift einer Überweisung, 
Lastschrift 

0,65 € 0,50 € 0,30 € 0,15 € 

Beleghafte Überweisung 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 
Überweisung am Schalter; Telefonische 
Überweisung 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Bargeldein-/ Bargeldauszahlung am 
Geldautomaten 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Bargeldein-/Bargeldauszahlung am 
Schalter 

3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

Anlage/Änderung/Wiederaufnahme 
Dauerauftrag im Online-Banking 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Anlage/Änderung/Wiederaufnahme 
Dauerauftrag am Schalter 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Ausgabe Münzrolle 0,30 € pro Rolle; für Nichtkunden 1,00 € pro Rolle 
Münzgeldannahme im Safebag Bis zu 50 Münzen kostenfrei, danach 5,00 € pro Safebag 
Bargeldwechsel Bis 50 Münzen oder 999 € in Banknoten kostenfrei, darüber hinaus per 

separater Ein- und Auszahlung 
Nachttresor 3,00 € (ab 50 Münzen zusätzlich Preis eines Safebags) 
 
*) zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchung (Storno- und Berichtigungsbuchungen 
wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) 

 
 
 
3.2.2 Kontoauszug 

 
Elektronischer Kontoauszug 0,00 EUR 
 
durch Kontoauszugdrucker3 1,00 EUR 
 
per Postversand (auf Verlangen des Kunden) 2,50 EUR 
 
Bereitstellung eines Tages-/Wochen-/Monatsauszugs zum Selbstabholen4 wird nicht angeboten 
 
Zusendung der am Kontoauszugdrucker nach 10 Wochen nicht abgerufenen 
Kontoauszüge auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall5 Porto zzgl. 0,00 EUR 
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3.2.3 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

Die VR-Bank Nordeifel eG räumt jedem Kunden einen verwahrentgeltfreien / 
negativzinsfreien Freibetrag von 100.000 Euro ein. Der Kunde kann den 
Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro in Teilbeträge auf seine Girokonten und 
Einlagenkonten verteilen. Die Aufteilung des Freibetrages wird mit dem 
Kunden individuell 
vereinbart.                                                                                                                                                                                                

 

Verwahrentgelt: Von dem Kunden zu zahlendes Verwahrentgelt bei Neuanlage 
/ Neuvereinbarung ab 1.4.2020 auf das auf dem Konto verwahrte Guthaben, 
das den vereinbarten individuellen Freibetrag übersteigt. Für Girokonten, für 
die kein Freibetrag vereinbart worden ist, wird das Verwahrentgelt für 
Guthaben ab dem ersten Eurocent belastet. Die Berechnung negativer Zinsen 
erfolgt nur, wenn die Zulässigkeit dieser Berechnung Gegenstand einer 
Vereinbarung zwischen Bank und Kunden ist. Falls der einem Girokonto 
zugeordnete Freibetrag durch ein entsprechendes Guthaben auf dem Konto 
ausgeschöpft ist, kann ein den Freibetrag übersteigendes Guthaben auf diesem 
Girokonto nicht einem anderen Girokonto oder Einlagenkonto angerechnet 
werden, auf dem ein Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist. 

minus 0,00 % p.a. 

Der Verkauf von Sorten, Reiseschecks und Edelmetallen erfolgt als 
Vermittlungsgeschäft zur Reisebank AG 

 

Bereitstellungsprovision (Rabatte abhängig vom Nordeifel-Bonus (Hausbank- 
Status)) 

1,50 % 

Electronic Banking Produkte: 
v Einrichtung EBL (Software/Zahlungsverkehrsprogramme am Kunden-PC), 

je angefangene Stunde 
v HBCI-Chipkartenleser cyber jack one 
v VR-Networldcard (HBCI-Chipkarte) Laufzeit 4 Jahre mit PIN 
v EBICS (= Electronic Banking Internet Communication Standard) 
Ø Einrichtung Vertriebsweg EBICS  

 
Ø Änderung Vertriebsweg EBICS  

v Einrichtung GENO EUI (= Elektronische Umsatzinformation) 
 

v Einrichtung der Anlieferung von Umsätzen durch fremde Netzanbieter 
v Manuelle Zahlungsfreigabe über Begleitzettel 
v VR-Networld Software aktuelle Version 
v PROFI Cash aktuelle Version 
v VR-Pay Kartenterminals (einzelvertraglich) 
v bei Verwendung Smart-TAN: Kaufpreis z.B. Smart-TAN-Photo-Generator  
v HBCI INI-Brief (HBCI-Softwarelösung) 
v Passwort in Software zurücksetzen lassen   

 
 

80 € (zzgl. USt) 
65 € (zzgl. USt) 
monatl. 1,00 € 

 
einmalig 100 € (zzgl. USt) 
monatlich 10 € (zzgl. USt) 

25 € (zzgl. USt)  
einmalig 10 € (zzgl. USt) 
monatlich 5 € (zzgl. USt) 

25 € (zzgl. USt)  
10 € (zzgl. USt)  

monatlich 3,90 € 
monatlich 6,90 € (zzgl. USt) 

s. Leist.-Angebot VR-Pay 
einmalig 20 EUR 

2,50 € 
15,00 € (zzgl. USt) 

 
 
 

4 Erbringung von Zahlungsdiensten für Privatkunden und Geschäftskunden 

 
4.1 Allgemeine Informationen zur Bank 

 
4.1.1 Name und Anschrift der Bank6 

 
Name der Bank (Zentrale): VR-Bank Nordeifel eG 
Straße: Am Markt 37 
PLZ/Ort: 53937 Schleiden 
Telefon: 02445 95020 
Telefax: 02445 9502-599 
Internet: www.vr-banknordeifel.de 
 

Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kom-
munikationswege wie z. B. das Online- oder das Telefon-Banking zu nutzen. 

 
 

3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. 
4 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. 
5 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 
6 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 

www.vr-banknordeifel.de
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4.1.2 Zuständige Aufsichtsbehörde7 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

 
4.1.3 Eintragung im Handels-(Genossenschafts)register8 

 
Genossenschafts-Register Düren 235 

 
 
4.1.4 Vertragssprache 

 
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch. 

 
 
4.1.5 Geschäftstage der Bank 

 
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienst-
leister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank 
unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit 
Ausnahme 
 
– Sonnabende 
– 24. und 31. Dezember 
– _______ 
 
Für Bargeldauszahlungen und -einzahlungen an Geldautomaten der kontoführenden Bank ist jeder Tag, an dem 
der Geldautomat tatsächlich betrieben wird, ein Geschäftstag. 
 
Für Echtzeit-Überweisungen ist jeder Tag eines Jahres ein Geschäftstag. 

 
 
4.1.6 Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung 

 
Die "Verordnung (EU) 2023/1113 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über die 
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte" (EU-
Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers/Kryptowertetransfers. Sie verpflichtet die Bank bei der Ausführung 
von Geldtransfers Angaben zum Zahler und Zahlungsempfänger zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben 
bestehen aus Name, Kundenkennung sowie ggf. der Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier bzw. LEI) oder, 
in Ermangelung dessen, einer verfügbaren gleichwertigen amtlichen Kennung von Zahler und 
Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse und der LEI verzichtet werden, jedoch können 
gegebenenfalls diese Angaben vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei 
der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse, LEI (oder, in Ermangelung dessen, einer verfügbaren 
gleichwertigen amtlichen Kennung) nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten Daten, um den 
gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den 
Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. 
Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des 
Zahlers beziehungsweise Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen 
Behörden zur Verfügung stellen muss. 

 

 
7 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 
8 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 
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4.2 Lastschriftverkehr 
 

4.2.1 SEPA-Basis-Lastschrift 

 
4.2.1.1 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Ge-
schäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
 
4.2.1.2 Entgelte 

 
Einlösung je nach Kontomodell 0,00 EUR bis 0,65 EUR 
 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift 
wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank 2,80 EUR 

 
4.2.2 SEPA-Firmen-Lastschrift 

 
4.2.2.1 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Ge-
schäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben 
sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
 
4.2.2.2 Entgelte 

 
Einlösung je nach Kontomodell 0,00 EUR bis 0,65 EUR 
 
Vormerkung der Bestätigung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats einmalig 10,00 EUR 
 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift 
wegen fehlender Kontodeckung durch die Bank 2,80 EUR 

 
 
4.3  Bargeldauszahlung 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden 
 
– nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
– nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei 
einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3 Konto). 
 

   

Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten 
mit unserer girocard (Debitkarte) je nach Kontomodell 0,00 EUR 

bis 3,00 EUR 
je nach Kontomodell 0,00 EUR 

bis 1,00 EUR 
   

mit unserer Mastercard (Kreditkarte) 
mit unserer Mastercard (Debitkarte) 

wird nicht angeboten  
 

2,0 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR*) 

   

mit unserer Visa Card (Kreditkarte) 
mit unserer Visa Card (Debitkarte) 

wird nicht angeboten  2,0 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR*) 

*) p.a. 3 kostenlose Auslandsbarverfügungen bei ClassicCard / p.a. 6 kostenlose Auslandsbarverfügungen bei 
GoldCard 
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Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI) 
 

   

mit girocard (Debitkarte) am Schalter am Geldautomaten 
– bei teilnehmenden Banken am 
 BankCard ServiceNetz: 
 

 
entfällt 

 
0,00 EUR 

 
– bei inländischen KI und KI in der EU9 und 

den EWR-Staaten10, die ein direktes 
Kundenentgelt erheben können: 

 

  

– Verfügungen im girocard-System in 
Euro 

 

entfällt entfällt 
 

– Verfügungen in anderen Zahlungs-
systemen (Debit Mastercard/Visa 
Debit/V PAY/Maestro) in Euro 

 

entfällt 1,0 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 

– bei inländischen KI und KI in der EU11 
und den EWR-Staaten12, die kein 
direktes Kundenentgelt erheben 
können: 

 

  

– Verfügungen in den folgenden Zah-
lungssystemen (Debit Mastercard/Visa 
Debit/V PAY/Maestro) in Euro 

 

entfällt 1,0 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 

– bei KI in der EU und den EWR-  
 Staaten in Fremdwährung  

entfällt 
 
 

1,0 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 
– bei KI außerhalb der EU und den  
 EWR-Staaten 

entfällt 
 

1,0 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 
   

 
   

mit Mastercard/Visa Card (Kreditkarte) 
mit Mastercard/Visa Card (Debitkarte) 

 
am Schalter 

 
am Geldautomaten 

– im Inland und Ausland 3,0 % vom Umsatz 2,0 % vom Umsatz 
 mind. 5,00 EUR mind. 5,00 EUR *) 

(zzgl. 1,0 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz13 bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land 
außerhalb der EU und der EWR-Staaten) 
*) p.a. 3 kostenlose Auslandsbarverfügungen bei ClassicCard / 6 kostenlose Auslandsbarverfügungen bei 
GoldCard 
 
 

Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet. 
   

 

 

 
9 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern). 
10 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen). 
11 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, I talien, Kroatien, Lettland, Litauen, 

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern). 
12 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen). 
13 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
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4.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr 

 
4.4.1 Debitkarten 

 
4.4.1.1 girocard 

 
– girocard V PAY – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 12,00 EUR 
 

– Ersatzkarte14 0,00 EUR 
 
– digitale girocard – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 0,00 EUR 
 

– Ersatzkarte15 0,00 EUR 
 

Auslandseinsatz16 
beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder  
bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten17 
 1,0 % vom Umsatz mind. 1,00 EUR 

 
 
4.4.2 Mastercard oder Visa Debit- und Kreditkarten 

 
· Ersatzkarte18 entfällt EUR 

 – bei Designwechsel per sofort auf Wunsch des Kunden entfällt EUR 
 – bei Designwechsel zur nächsten Wiederprägung auf Wunsch des Kunden entfällt EUR 

 
· zzgl. Versandkosten 

 – bei Versendung im Inland entfällt  EUR 
 – bei Versendung in Europa zusätzlich 5,11  EUR 
 – bei Versendung weltweit zusätzlich 5,11  EUR 
 – bei Versendung der Karte per Kurier im Inland entfällt  EUR 
 – bei Versendung der Karte per Kurier ins Ausland _______ EUR 
 – bei Versendung der PIN per Kurier im Inland _______ EUR 
 – bei Versendung der PIN per Kurier ins Ausland _______ EUR 

 
· Auslandseinsatz19 beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung 

 und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten20 1,0 % vom Umsatz 

 
 

 
14 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 

verpflichtet ist. 
15 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 

verpflichtet ist. 
16 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
17 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

18 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte 
verpflichtet ist. 

19 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
20 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
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· Sonstige Serviceleistungen 
 – Bestellung physische Karte zu bereits bestehender digitaler Karte  ___ EUR 
 - Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden entfällt  EUR 
 – Bereitstellung beschleunigte Notfall-Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden entfällt  EUR 
 – Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden21 entfällt  EUR 
 – Anforderung einer Belegkopie, Inland, auf Verlangen des Kunden22 entfällt  EUR 
 – Anforderung einer Belegkopie, Ausland, auf Verlangen des Kunden23 entfällt  EUR 
 – PIN Nachbestellung, auf Verlangen des Kunden24 0,00 EUR 
 – Rücksetzung PIN-Zähler, auf Verlangen des Kunden25 0,00 EUR 
 
4.4.2.1 BasicCard – Ausgabe einer Debitkarte (Mastercard oder Visa) 

 
· pro Jahr 36,00 EUR 
 

4.4.2.2 DirectCard – Ausgabe einer Debitkarte (Mastercard oder Visa) 
 
· pro Jahr 36,00 EUR 
 

4.4.2.3 ClassicCard – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) 
 

· pro Jahr (inkl. 3 kostenlose Auslandsbarverfügungen) 36,00 EUR 
 
· Zusatzkarte pro Jahr 36,00 EUR 

 
4.4.2.4 GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) 

 
· pro Jahr (inkl. 6 kostenlosen Auslandsbarverfügungen) 84,00 EUR 
 
· Zusatzkarte pro Jahr 84,00 EUR 

 
4.4.2.5 BusinessCard Basic – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) 

 
· pro Jahr 36,00 EUR 
 

4.4.3.6 BusinessCard Classic – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard oder Visa) 
 
· pro Jahr 36,00 EUR 
 

4.4.2.7 BusinessCard Gold – Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard und Visa) 
 

· pro Jahr 108,00 EUR 
 

4.4.2.8 Weitere Kartenprodukte 
 

girocard Gold (exklusiv für Mitglieder) p.a. 12,00 EUR 
Kreditkarte ExclusiveCard (greige) p.a. 219,00 EUR 
Kreditkarte ExclusiveCard Plus (greige) p.a. 299,00 EUR 
Kreditkarte ExclusiveCard (schwarz) p.a. 269,00 EUR 
Kreditkarte ExclusiveCard Plus (schwarz) p.a. 349,00 EUR 

 
 
4.4.3 Ausführungsfrist 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht: 

 

 
21 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
22 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
23 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
24 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
25 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
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Kartenzahlungen in Euro innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

max. ein Geschäftstag 

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer anderen EWR-
Währung als Euro 

max. vier Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) unabhängig von der 
Währung 

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst 
bewirkt 

  
 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 
 
 
4.4.4 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen bzw. Hinweise 
 

Kartengebühren werden bei vorzeitiger Kündigung anteilig zurückerstattet.  
 
 
4.5 Überweisungsverkehr 

 
4.5.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums26 (EWR) in 

Euro oder in anderen EWR-Währungen27 
 

4.5.1.1 Überweisungsauftrag 
 
Echtzeit-Überweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt. 

 
4.5.1.1.1 Annahmefrist(en) für Überweisungen 

 
Ende der Öffnungszeit der jeweiligen Geschäftsstelle  Uhr an Geschäftstagen der Bank. 

 
Bei Echtzeit-Überweisungen gibt es keine Annahmefristen. 
 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
 
4.5.1.1.2 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers spätestens wie folgt eingeht: 

 
– Überweisungen in Euro 
 

  

Belegloser Überweisungsauftrag28 max. ein Geschäftstag 
Beleghafter Überweisungsauftrag max. zwei Geschäftstage 
Echtzeit-Überweisungsauftrag (beleglos) max. 10 Sekunden   

 
– Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
 

  

Belegloser Überweisungsauftrag29 max. vier Geschäftstage 
Beleghafter Überweisungsauftrag max. vier Geschäftstage   

 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
 

 
26 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

27 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwe-
dische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

28 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
29 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
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4.5.1.1.3 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 

Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 
– nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- 
und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto). 
 

4.5.1.1.3.1 Überweisung in der Kontowährung 
 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 

 
 Überweisungsmodalitäten 
  

je Überweisung vom Girokonto 
 je Überwei- 

sung per 
Zahlschein 

als Eilüber- 
weisung 

zusätzlich 
 beleghafte 

Überweisung 
 

elektronisch 
übermittelte 
Überweisung* 

per Dauer-
auftrag 

bei formloser 
Erteilung** 

als Echtzeit- 
Überweisung 

Überweisungsart 
       

Überweisung mit IBAN in 
Euro innerhalb der Bank 

siehe 3. siehe 3. siehe 3. siehe 3. siehe 3. wird nicht 
angeboten 

entfällt 

Überweisung mit IBAN in 
Euro an einen anderen 
Zahlungsdienstleister 

siehe 3. siehe 3. siehe 3. siehe 3. siehe 3. wird nicht 
angeboten 

20,00 EUR 

Überweisung mit Konto-
nummer/Bankleitzahl 
oder IBAN/BIC, die auf 
eine andere Währung 
eines EWR-Mitgliedstaa-
tes lautet 

1,5 ‰ mind. 
15,00 EUR 

1,5 ‰ mind. 
15,00 EUR 

1,5 ‰ mind. 
15,00 EUR 

1,5 ‰ mind. 
15,00 EUR 

wird nicht 
angeboten 

wird nicht 
angeboten 

6,00 EUR 

 

* Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
** Zum Beispiel telefonische Erteilung außerhalb des Telefonbanking. 

 
 
4.5.1.1.3.2 Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung 

 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 

 
Höhe der Entgelte 

 
Zielland Überweisungs- 

betrag 
Konventionelle Abwicklung 

 bis zu EUR EUR 
 12.500 EUR 1,5 ‰ mind. 15,00 EUR  

max. 125,00 EUR 
 50.000,00 EUR 1,5 ‰ mind. 15,00 EUR  

max. 125,00 EUR 
 über 50.000,00 EUR 1,5 ‰ mind. 15,00 EUR  

max. 125,00 EUR 
 
 
4.5.1.1.4 Sonstige Entgelte 

 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten  
Überweisungsauftrags durch die Bank  0,00 EUR 
 
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags 0,00 EUR 
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Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter  
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 10,00 EUR 
 
Dauerauftrag: 
 
Einrichtung auf Wunsch des Kunden je nach Kontomodell 0,00 EUR - 4,00 EUR 
 
Änderung auf Wunsch des Kunden je nach Kontomodell 0,00 EUR - 4,00 EUR 
 
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden je nach Kontomodell 0,00 EUR - 4,00 EUR 

 
 
4.5.1.2 Entgelte bei Überweisungsgutschriften 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durch-
geführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto). 
 
Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 
 
 

Überweisungsgutschrift aus Überweisungsbetrag 
 

Konventionelle 
Abwicklung 

Abwicklung im 
_______ 

 bis zu EUR EUR EUR 
Überweisung in Euro 
innerhalb der Bank 

ohne Begrenzung je nach Kontomodell 
0,00 – 0,65 

 

Überweisung in Euro von 
einem anderen 
Zahlungsdienstleister 

ohne Begrenzung je nach Kontomodell 
0,00 – 0,65 

 

Überweisung, die auf eine 
andere Währung eines EWR-
Mitgliedstaates lautet und auf 
ein in Euro geführtes Konto 
gutgeschrieben wird 

ohne Begrenzung 7,50  
zzgl. Courtage 0,25 ‰ mind. 2,50  

 

 
 
4.5.2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR30) in 

Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung31) sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb des EWR (Drittstaaten32) 
 

4.5.2.1 Überweisungsaufträge 
 
Echtzeit-Überweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt. 

 
4.5.2.1.1 Ausführungsfristen 
 

Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 
Bei Echtzeit-Überweisungsaufträgen in Euro beträgt die Ausführungsfrist max. 10 Sekunden. 

 

 
30 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

31 Zum Beispiel US-Dollar. 
32 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 
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4.5.2.1.2 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 
– nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und 
Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
– nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto). 
 

4.5.2.1.2.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 

 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die von 
ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 

 
Zielland Überweisungs- 

betrag 
Konventionelle Abwicklung Abwicklung im 

_______ 
 bis zu EUR EUR EUR 

Preis auf Anfrage 
 
 

4.5.2.1.2.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten) 
 
Entgeltpflichtiger 

 
Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen: 

 
· 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
· 1: Zahler trägt alle Entgelte 
· 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 

 
Hinweis: 
· Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienst-

leister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
· Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag 

gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
 

 
Höhe der Entgelte 
 

Zielland/Währung Überweisungsbetrag Konventionelle Abwicklung Abwicklung im  
_______ 

  0 1 0 1 
 bis zu EUR EUR EUR EUR EUR 

alle 12.500 1,5 ‰ mind.15,00 1,5 ‰ mind.15,00 zzgl.30,00   
alle 50.000 1,5 ‰ mind.15,00 1,5 ‰ mind.15,00 zzgl.30,00   
alle über 50.000 1,5 ‰ mind.15,00 1,5 ‰ mind.15,00 zzgl.30,00   

 
 
4.5.2.1.3 Sonstige Entgelte 
 

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags  0,00 EUR 
 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten 
Überweisungsauftrags durch die Bank 0,00 EUR 

 
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter  
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 10,00 EUR 

 



134 200    è  09.24 Seite 17 Stand: 07.02.2025 
 

Dauerauftrag: 
 
Einrichtung auf Wunsch des Kunden je nach Kontomodell 0,00 EUR - 4,00 EUR 
 
Änderung auf Wunsch des Kunden je nach Kontomodell 0,00 EUR - 4,00 EUR 
 
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden je nach Kontomodell 0,00 EUR - 4,00 EUR 

 
 
4.5.2.2 Überweisungsgutschriften 
 

Entgeltpflichtiger 
 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche 
Entgeltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinba-
rungen sind möglich: 
· 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
· 1: Zahler trägt alle Entgelte 
· 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 
 
Hinweis: 
· Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienst-

leister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
· Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag 

gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
 
Höhe der Entgelte 
 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
– nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei durch-
geführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
– nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto). 
 
Bei einer Entgeltweisung „0“ oder „2“ werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 

 
Absenderland/Währung 

 

 

Überweisungsbetrag Konventionelle 
Abwicklung 

Alle Länder / alle 
Währungen 

Ohne Begrenzung EUR 

- Gutschrift in 
Kontowährung 

 7,50 
 
  

- Gutschrift auf ein Konto, 
das in einer anderen 

Währung geführt wird 

 7,50  
zzgl. 0,25 ‰ mind. 2,50  
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4.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften 
 
 

4.6.1 Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge 
 
Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie 
folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart ist): 
 

(1) Abrechnungskurs 
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) 
den An- und Verkauf von Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab und berechnet 
einen Kursaufschlag Briefkurs bzw. Kursabschlag Geldkurs, der jeweils maximal zehnmal so hoch sein darf wie 
die Standardkursspanne der DZ-Bank (GenoFX Devisenkursspanne) für die entsprechende Währung. Die Ab-
rechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis 
um 12:00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festgesetzten 
Kurs ab. 
(2) Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte 
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen-
schaftsbank, Frankfurt am Main einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitraum) 
unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt für die jeweilige Währung notierten (quotierten) 
Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen. 
(3) Veröffentlichung der Devisenkurse 
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr ver-
öffentlicht und stellen die Referenzwechselkurse der jeweiligen Währung dar. 
(4) Kursänderungen 
Eine Änderung des in Ziff. 3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benach-
richtigung des Kunden wirksam. 

 
 
4.6.2 Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen 
 
4.6.2.1 Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung 
 

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-Währung33 
rechnet die Bank den Fremdwährungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Euro-
päischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um. 
Dieser Wechselkurs ist abrufbar auf www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und „Euro foreign exchange reference 
rates“. Änderungen des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 
 
Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. 
 

4.6.2.2 Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 
und Zahlungsvorgänge außerhalb des EWR (Drittstaaten) 
 
Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung) und bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Drittstaaten) in 
fremder Währung rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von 
ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. 
Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der 
sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den 
Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden 
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des 
Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank 
abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen internationalen Kartenorganisation. 

 
 

 
33 Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als gesetzliches 

Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

www.genofx.dzbank.de
www.ecb.europa.eu
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4.7 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
 

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von 
Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss 
eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe 
anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außerge-
richtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle 
beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: 
kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten. 
 
 
 

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungs-
kontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank 
(Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief oder E-
Mail) beantworten. 
 

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit. 
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.ht
ml Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit. 
 

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen. 
 

 
 

 
5 Scheckverkehr für Privatkunden und Geschäftskunden 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für die Einlösung oder den Einzug von Schecks werden 
 
– nur dann berechnet, wenn die Einlösung oder der Einzug des Schecks im Auftrag des Kunden fehlerfrei durch-
geführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
– nicht berechnet, wenn und soweit die Einlösung oder der Einzug des Schecks bereits mit dem Entgelt für die 
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3 Konto). 
 

5.1 Allgemein 
 
Scheckvordrucke (pro Stück) 0,00 EUR 
 
Zusendung von Scheckvordrucken auf Wunsch des Kunden (zzgl. Porto) 2,00 EUR 
 
Vormerkung einer Schecksperre auf Wunsch des Kunden 5,00 EUR 
 
Verlängerung einer Schecksperre auf Wunsch des Kunden 5,00 EUR 
 
Bereitstellung eines bestätigten Bundesbankschecks 20,00 EUR 
 
Einlösung eines vom Kunden ausgestellten Schecks je nach Kontomodell 0,00 - 0,65 EUR 
 
Einzug eines vom Kunden eingereichten inländischen Schecks je nach Kontomodell 0,00 - 3,00 EUR 
 
Einholung einer fehlenden Scheckunterschrift des Ausstellers 10,00 EUR 

 
 

https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). N�heres regelt die ?Verfahrensordnung
mailto:kundenbeschwerdestelle@bvr.de
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur au�ergerichtlichen Online-
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.ht
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5.2 Zahlungen in das Ausland (Scheckvorlage) 
 

5.2.1 per Verrechnungsscheck 
 
in Euro: 0,8 ‰, mindestens 50,00 EUR 

  maximal _______ EUR 
 
in Fremdwährung: 0,8 ‰, mindestens 50,00 EUR 

  maximal _______ EUR 
 
zzgl. Courtage: 0,25 ‰, mindestens  _______EUR 

  maximal _______ EUR 
 
 
5.2.2 per Bankscheck 

 
in Euro: 0,8 ‰, mindestens 50,00 EUR 

  maximal _______ EUR 
 
in Fremdwährung: 0,8 ‰, mindestens 50,00 EUR 

  maximal _______ EUR 
 
zzgl. Courtage: 0,25 ‰, mindestens  _______ EUR 

  maximal _______ EUR 
 
 
5.3 Zahlungen aus dem Ausland (Scheckgutschrift, Eingang vorbehalten) 

 
in Euro:                                                  0,8 ‰, mindestens 50,00 EUR 

  maximal _______ EUR 
 
in Fremdwährung:                            0,8 ‰, mindestens  50,00 EUR 

  maximal _______ EUR 
 
zzgl. Courtage: 0,25 ‰, mindestens _______ EUR 

  maximal _______ EUR 
 
 
5.4 Wertstellungen im Scheckverkehr 
 
5.4.1 bei Gutschriften 

 
Scheckeinreichung eigenes Kreditinstitut am Tag der Buchung 

 
Scheckeinreichung fremdes Kreditinstitut34 Buch.-Tag plus zwei Arb.-Tage 

 
aus Scheckrückgabe wegen fehlender Deckung auf dem Konto 
des Scheckausstellers bzw. Zahlungspflichtigen am Tag der Belastung 

 
5.4.2 bei Belastungen 

 
Scheck am Tag der Belastungs- 
 buchung für die Bank 

 
Scheckrückgabe zulasten des Zahlungsempfängers am Tag der Wertstellung 
 der ursprünglichen 
 Gutschrift 

 
 
5.5 Reiseschecks 

 
· auf Euro lautende Reiseschecks 

 

 
34 Kann nach Sitz der bezogenen Bank unterschiedlich sein. 
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Verkauf von Euro-Reiseschecks _______ %, mindestens _______ EUR 
 

Barauszahlung von Euro-Reiseschecks _______ %, mindestens _______ EUR 
 

Rücknahme von Euro-Reiseschecks _______ %, mindestens _______ EUR 
 

· auf Fremdwährung lautende Reiseschecks 
 

Verkauf von Fremdwährungs-Reiseschecks _______ %, mindestens _______ EUR 
 

Barauszahlung von Fremdwährungs-Reiseschecks _______ %, mindestens _______ EUR 
 

Rücknahme von Fremdwährungs-Reiseschecks _______ %, mindestens _______ EUR 
 
 
5.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften 

 
Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie 
folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart ist): 
 

(1) Abrechnungskurs 
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) 
den An- und Verkauf von Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurs ab und berechnet 
einen Kursaufschlag Briefkurs bzw. Kursabschlag Geldkurs, der jeweils maximal zehnmal so hoch sein darf wie 
die Standardkursspanne der DZ-Bank (GenoFX Devisenkursspanne) für die entsprechende Währung. Die 
Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs 
bis um 12:00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag 
festgesetzten Kurs ab. 
 

(2) Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte 
Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen-
schaftsbank, Frankfurt am Main einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitraum) 
unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt für die jeweilige Währung notierten (quotierten) 
Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen. 
 

(3) Veröffentlichung der Devisenkurse 
Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr veröf-
fentlicht und stellen die Referenzwechselkurse der jeweiligen Währung dar. 
 

(4) Kursänderungen 
Eine Änderung des in Ziff. 3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benach-
richtigung des Kunden wirksam. 

 
 
6 Kredite 

 
6.1 Sonderleistungen im Kreditgeschäft 
 
6.1.1 bei der Kreditbearbeitung 

 
Ersatzzinsbescheinigung / Ersatzjahreskontoauszug auf Wunsch des Kunden35 ___ 
 
Zinsbescheinigung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 

 
zusätzlicher Zins-/Tilgungsplan36 5,00 EUR 

 
außerplanmäßige Kreditlinien-/Saldobestätigung auf Wunsch des Kunden 37  pro Bescheinigung 10,00 EUR 

 
Ratenänderung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 

 
Finanzierungsbestätigung gegenüber Dritten 10,00 EUR 

 
 

 
35 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
36 Wird nicht berechnet bei befristeten Verbraucherdarlehen. 
37 Die Saldenbestätigung ist unentgeltlich, wenn sie im Rahmen einer Ablöseauskunft für Immobiliar-Verbraucherdarlehen (§ 493 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BGB) oder für 

Allgemein-Verbraucherdarlehen erteilt wird. 

www.genofx.dzbank.de


134 200    è  09.24 Seite 22 Stand: 07.02.2025 
 

6.1.2 bei der Sicherheitenbearbeitung 
 
Einsichtnahme in das Grundbuch oder Einholung eines Grundbuchauszugs 
im Auftrag des Kunden (zzgl. anfallender Grundbuchgebühren) 0,00 EUR 
 
Einsichtnahme in ein Register (z. B. Handelsregister, Vereinsregister, 
Güterstandsregister) oder Einholung eines Registerauszugs im Auftrag des 
Kunden (zzgl. anfallender Registergebühren) 0,00 EUR 
 
Austausch von Sicherheiten im Auftrag des Kunden (wird im Einzelfall nach 
Aufwand berechnet, zzgl. Auslagen)                                                                                                           25,00 EUR/Stunde 
 
Rangänderung bei einem Grundpfandrecht im Auftrag des Kunden (zzgl. Auslagen) mind. 25,00 EUR 
 
sonstige Erklärungen im Zusammenhang mit Grundpfandrechten, ohne 
dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Bank dazu besteht 100,00 EUR 

 
 
6.2 Avale 

 
Provision siehe 6.3  

 
 
6.3 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 

 
Avalkreditprovisionen: 
Avalkreditrahmen bis   2.500 EUR:          4,0 % 
Avalkreditrahmen bis 25.000 EUR:          3,0 % 
Avalkreditrahmen bis 49.999 EUR:          2,5 % 
Avalkreditrahmen  ab 50.000 EUR:          2,0 % 
im Rahmen einer privaten Baufinanzierung 0,5 % 
(Voraussetzung: Die Baufinanzierung wird über die VR-Bank Nordeifel eG 
abgewickelt, und die Darlehensverträge sind unterschrieben.) 

 

Enthaftungserklärung bei Bankbürgschaften 100,00 EUR 
Erteilung einer Schuldhaftentlassung/Schuldübernahme, nach Aufwand, soweit 
gesetzlich zulässig 

max. 150,00 EUR 

 
 
7 Auskünfte 
 
7.1 Auskünfte (im Auftrag des Kunden eingeholt, ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der 

Bank hierzu besteht oder die Bank die Auskunft im eigenen Interesse einholt) 
 
Bankauskunft im Inland einholen 5,00 EUR 
 
Bankauskunft im Ausland einholen 5,00 EUR 
 
sonstige eingeholte Auskünfte (zzgl. Auslagen) 0,00 EUR 
 

7.2 Auskünfte (im Auftrag des Kunden erteilt, ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Bank 
hierzu besteht oder die Bank die Auskunft im eigenen Interesse erteilt) 
 
Auskunft erteilt _______ EUR 
 

 
 
8 Schrankfächer/Verwahrstücke 

 
Mietpreis für Schrankfach (inkl. USt) für 1 Jahr 
 je nach Größe                                                                 von 90,00 EUR bis 200,00 (Details siehe unter 10. Sonstiges)  
 
Einlagerung von Verwahrstücken (inkl. USt) für 1 Tag 
 je nach Größe                                                    von 5,00 EUR bis 25,00 EUR 

 
Mietpreis für Sparbuchschließfächer (inkl. USt) für wird nicht angeboten 
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9 Wertpapiergeschäft 

 
9.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 

(Kommissionsgeschäft) 
 
9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision) 
 

 

VR-Klassik 
 

 Ausführung im Inland Ausführung im Ausland 
Wertpapierart  

Provision: 
% vom 
Kurswert/Minimum 

Online-Brokerage 
Provision: 
% vom 
Kurswert/Minimum 

 
Provision: 
% vom 
Kurswert/Minimum 

Online-Brokerage 
Provision: 
% vom 
Kurswert/Minimum 

     
Aktien 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Optionsscheine 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Verzinsliche Wertpapiere 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Wandelanleihen/Optionsanleihen 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Zero Bonds 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Genussscheine/Genussrechte 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Bezugsrechte/Teilrechte 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Sonstige Wertpapiere 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Optionsanleihen 0,50 zzgl. 14,90 € 0,25 zzgl. 9,90 € 0,50 zzgl. 75,00 € 0,25 zzgl. 75,00 € 
Verbundfremde Loadfonds Ausgabeaufschlag 

des Fremdfonds 
Ausgabeaufschlag 

des Fremdfonds 
Ausgabeaufschlag 

des Fremdfonds 
Ausgabeaufschlag 

des Fremdfonds 
 
Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden 
Kosten in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremden Kosten mitzuteilen. 
Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein 
Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist die Bank bereit, 
Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern. 
 

Kommt es infolge enger Marktverhältnisse zu Teilausführungen an unterschiedlichen Tagen, so wird jede Teilaus-
führung wie ein gesonderter Auftrag abgerechnet. 

 
Limitvormerkung,38 -änderung und -streichung 0,00   EUR pro Auftrag 

 

 
 
9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich) 
 

  
Provision:  
% vom Ausgabepreis (ggf. inkl. 
Ausgabeaufschlag) bzw. 
Rücknahmepreis (ggf. inkl. 
Rücknahmeentgelt)/Minimum 

Online-Brokerage 
Provision:  
% vom Ausgabepreis (ggf. inkl. 
Ausgabeaufschlag) bzw. 
Rücknahmepreis (ggf. inkl. 
Rücknahmeentgelt)/Minimum 

Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag 
 Investmentanteile des Verbundes entfällt entfällt 
 Sonstige Gesellschaften entfällt entfällt 
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag 
 Investmentanteile des Verbundes entfällt entfällt 
 Sonstige Gesellschaften entfällt entfällt 
Rückgabe von Investmentanteilen 
 Investmentanteile des Verbundes entfällt entfällt 
 Sonstige Gesellschaften entfällt entfällt 

 

 
38 Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird. 
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Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
ETF- und Aktiensparplangebühren 0,00 EUR 

 
 
9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 

 
9.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl. USt) 
 

Die Berechnung erfolgt jährlich für das abgelaufene Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des abgelaufenen 
Jahres.39 
 

 Berechnungsmodus 
 

Girosammel- 
verwahrung 

Streifband- 
verwahrung 

Wertpapier- 
rechnung 

Aktien vom Kurswert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Optionsscheine vom Kurswert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Verzinsliche Wertpapiere vom Nominalwert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Wandelanleihen vom Nominalwert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Optionsanleihen vom Nominalwert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Zero Bonds vom Nominalwert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Genussscheine vom Nominalwert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Investmentanteile     
 Verbund vom Kurswert 0,802 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
 fremd vom Kurswert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
     

Bezugsrechte/Teilrechte vom Kurswert 1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Sonstige Wertpapiere  1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 
Bestände ohne Kurswert  1,904 ‰ 2,380 ‰ 3,213 ‰ 

 
– Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)   12,17 EUR 
 
– Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)  9,13 EUR 
 
– Depot ohne Bestand (inkl. USt)   12,17 EUR 
 
Die Verwahrung für "meinDepot" erfolgt kostenlos (auch Depot ohne Bestand). 
 
 
9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt) 

 Girosammelverwahrung 2 ‰ mind. 15,21 EUR 
 
 Streifbandverwahrung 2 ‰ mind. 15,21 EUR 
 
 Wertpapierrechnung 2 ‰ mind. 15,21 EUR 

 
 
9.2.3 Kapitalveränderungen 

 
Bezug von 

 
 Inland Ausland 
 EUR EUR 
jungen Aktien 0,00 0,00 
Options-, Wandelanleihen 0,00 0,00 
Genussscheinen 0,00 0,00 
Ausgabe von Bonus- und Berichtigungsaktien, 
Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse 
Split 

0,00 0,00 

Reinvestitionen 0,00 0,00 

 
 

 
39 Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis. 



134 200    è  09.24 Seite 25 Stand: 07.02.2025 
 

9.2.4 Ausübung von Options- und Wandelrechten 

 
Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt) 0,00 EUR 
 
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden 0,00 EUR 
 
Ausübung von Wandelrechten 0,00 EUR 

 
 
9.2.5 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)40 

 
pro Auftrag 0,06 % zzgl. 30,42 EUR 

 
 
9.2.6 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie 

ausländischen Quellensteuern (inkl. USt) 
 
Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen 18,25 EUR 

 
 
9.2.7 Auf Kundenwunsch Erstellen von: 

 
Depotaufstellung (inkl. USt) 12,17 EUR 
 
Zweitschriften (inkl. USt)41 0,00 EUR 

 
 
9.2.8 Weitere Dienstleistungen 

 
Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt) entfällt EUR 
Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter im Auftrag des Kunden (inkl. USt) 0,00 EUR 

 
 
9.3 Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte) 

 
9.3.1 Hereinnahme von fälligen Wertpapieren und Kupons zum Inkasso (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) 

(inkl. USt) 
 
EUR/DEM-Kupons 1,19 % mind. 30,42 EUR 
 

 
 
9.3.2 Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt) _______ EUR 
 
 
9.3.3 Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) (inkl. USt) 

 
Inland 10,23 EUR 
 
Ausland 10,23 EUR 

 
 
9.3.4 Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt) 12,17 EUR 
 
 
 
 
 

 
40 Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang. 
41 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
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10 Sonstiges 
 
Saldenbestätigung im Auftrag des Kunden außerhalb des vereinbarten Abrechnungsturnus 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 5,95 EUR 
– ansonsten42 5,00 EUR 
 

Telefonat (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt) wird nicht angeboten 
 

Telefax (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt) wird nicht angeboten 
 

Fotokopie (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt) 0,50 EUR 
 

Nachforschung (im Auftrag des Kunden ausgeführt), 
wenn die Nachforschung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 11,90 EUR 
– ansonsten 10,00 EUR 

 
Vertrag zugunsten Dritter 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) wird nicht angeboten 
– ansonsten wird nicht angeboten 

 
Aufgebotsverfahren (zzgl. Auslagen) 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 29,75 EUR 
– ansonsten wird nicht angeboten 

 
Erträgnisaufstellung 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 5,95 EUR 
– ansonsten 5,00 EUR 

 
Kontosperre im Auftrag des Kunden 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 5,95 EUR 
– ansonsten 5,00 EUR 

 
Adressennachforschung (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)43 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) wird nicht angeboten  
– ansonsten 30,00 EUR 

 
Mahnung44  2,50 zzgl. Porto EUR 

 
Stundensatz für nach Zeitaufwand abzurechnende Sonderleistungen  
(im Auftrag des Kunden ausgeführt, ohne dass eine gesetzliche  
Verpflichtung der Bank dazu besteht) 

– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) wird im Einzelfall gesondert vereinbart 
– ansonsten           wird im Einzelfall gesondert vereinbart 
 

Entgelt für umfangreichere Beratungen nach Absprache mit dem Kunden 
– inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) wird im Einzelfall gesondert vereinbart 
– ansonsten           wird im Einzelfall gesondert vereinbart 
 

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

KFZ-Inkasso: Ein-/Ausgang von KFZ-Briefen 5,00 EUR 
KFZ-Inkasso: Änderungen 2,50 EUR 
Mietpreis für Schrankfächer p.a. (inkl. USt)                                                   Höhe in cm: Preis in EUR:    

4,5 – 10,0 
12,5 – 15,0 
22,0 – 22,5 
29,0 – 45,0    

90,00 
120,00 
150,00 
200,00 

 

 
42 Die Saldenbestätigung ist unentgeltlich, wenn sie im Rahmen einer Ablöseauskunft für Immobiliar-Verbraucherdarlehen (§ 493 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BGB) oder für 

Allgemein-Verbraucherdarlehen erteilt wird. 
43 Dem Kunden bleibt der Gegenbeweis vorbehalten, dass in seinem Fall kein oder nur ein geringerer Schaden verursacht wurde. 
44 Kostenlos, wenn bei einem Verbraucherkreditvertrag dem Kreditnehmer während seines Vertrages der gesetzliche Verzugszinssatz berechnet wird oder der Kunde 

erst durch die Mahnung in Verzug gerät. 
 Dem Kunden bleibt der Gegenbeweis vorbehalten, dass in seinem Fall kein oder nur ein geringerer Schaden durch die Mahnung verursacht wurde. 
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11 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit 

 
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von 
Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss 
eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe 
anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außerge-
richtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle 
beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: 
kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten. 
 
 
 

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungs-
kontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank 
(Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief oder E-
Mail) beantworten. 
 

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit. 
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.ht
ml Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit. 
 

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen. 
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